
813 der Be~~gen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft . ' 

über die Regierungsvorlage (762 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Wasser
rechtsgesetz 1959 geändert wird (Wasser-

rechts gesetz-Novelle 1988) 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
wird das Entschädigungsverfahren neu geregelt, da 
ein Verfassungsgerichtshoferkenntnis die §§ 34 
Abs. 4, 111 Abs. 4, 114 Abs, 1 und 117 Abs. 1 WRG 
1959 mit Wirkung vom 31. Dezember 1988 aufge
hoben hat. 

Um die Voneile der verwaltungsbehördlichen 
Zuständigkeit für alle mit einem Wasserbau ver
bundenen Fragen im Interesse aller Beteiligten so 
weit als möglich beizubehalten, soll eine bloß suk
zessive Gerichtszuständigkeit eingeführt werden. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 22. November 1988 in Verhandlung 
gezogen, 

Weinberger 

Berichterstatter 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichter~tatter die Abgeordneten Hin t e r -
m a y er, W abI, P fe i fe r, Neu wir t h, 
Hof e rund P eck sowie 'der Ausschußobmann 
und der Bundesminister für Land- und Forstwin
schaft Dipl.-Ing. R i e g I e r. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Zwei Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Hin t e r m a y e rund Hub e r sowie zwei Ent
schließungsanträge dieser beiden Abgeordneten 
fanden nicht die Zustimmung der Ausschußmehr-
hciL . 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Land- und Forstwinschaft somit den 
An t ra g, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (762 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung enei
len. 

Wien, 1988 11 22 

log. Derfler 

Obmann 
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